
 STADT EMMERICH AM RHEIN 
D E R  B Ü R GE R ME I ST E R  

 
 

 
 

Einladung 
zur 6. Sitzung 

des Rechnungsprüfungsausschusses 

am Dienstag, dem 07.12.2021, 
um 17:00 Uhr im in der Aula der Gesamtschule Emmerich am Rhein,  

Paaltjessteege 1, 46446 Emmerich am Rhein 
 

Vor dem Hintergrund der Covid-19 Pandemie besteht für Teilnehmer*innen die 
Verpflichtung, einen medizinischen Mund-Nase-Schutz zu tragen. 

Teilnehmer*innen, die den Nachweis der Immunisierung (vollständig Geimpfte und 
Genesene) nicht erbringen können, sind zur Vorlage eines höchstens 24 Stunden 

zurückliegenden negativen Antigen-Schnelltestnachweises oder PCR-Testnachweises 
aus einem zugelassenen Testzentrum / Labor verpflichtet. 

Das Testerfordernis kann alternativ durch einen gemeinsamen beaufsichtigten 
Selbsttest vor Sitzungsbeginn erfüllt werden. 

 
 
 

T a g e s o r d n u n g  
 

I. Öffentlich 

 
 1     Einwohnerfragestunde 

 
 2     Feststellung der Sitzungsniederschrift vom 11.11.2021 

 
 3   01 - 17 0500/2021 Bestellung einer weiteren Schriftführerin für den 

Rechnungsprüfungsausschuss 
 

 4     Mitteilungen und Anfragen 
 

 5     Einwohnerfragestunde 
 



   

II. Nichtöffentlich 

 
 6     Feststellung der Sitzungsniederschrift vom 11.11.2021 

 
 7   01 - 17 0499/2021 Bestellung zur Leiterin der Örtlichen Rechnungsprüfung 

 
 8     Mitteilungen und Anfragen 

 
 
 
46446 Emmerich am Rhein, den 26. November 2021 
 
 
 
 
gez. Udo Tepaß  
Vorsitzender 
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  TOP ________ 
  Vorlagen-Nr. Datum 
    

Verwaltungsvorlage öffentlich 
01 - 17 

0500/2021 22.11.2021 
 
 
 
Betreff 

Bestellung einer weiteren Schriftführerin für den Rechnungsprüfungsausschuss 
 
 
Beratungsfolge 

Rechnungsprüfungsausschuss 07.12.2021 

 
  
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss beschließt Frau Michelle Kruse als weitere Schriftführerin 
zu bestellen. 
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Sachdarstellung : 

 
Gemäß § 52 Abs. 1 der Gemeindeordnung ist über die im Rechnungsprüfungsausschuss 
gefassten Beschlüsse eine Niederschrift aufzunehmen. Diese wird vom Vorsitzenden und 
einer vom Rat zu bestellenden Schriftführerin unterzeichnet. 
 
  
  
Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen : 
 
Die Maßnahme hat keine finanz- und haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen. 
 
 
 
Leitbild : 
 
Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 6.2. 
 
 
 
 
Peter Hinze 
Bürgermeister 
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